
381 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates Vll.GP. 

24. 9. 1954. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
betreffend das \V echselrecht 

1954). 

1954, 
(Wechselgesetz 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ERSTER TEIL. 
Gezogener Wechsel. 

ERSTER ABSCHNITT. 

Ausstellung und Form des gezogenen Wechsels. 

Artikel1. 

Der gezogene Wechsel enthält: 
1. die Bezeichnung als Wechsel im Text der 

Urkunde, und zwar in' der Sprache, in der sie 
ausgestellt ist; 

2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte 
Geldsumme zu zahlen; 

3. den Namen dessen, der zahlen soll (Be-
zogener); 

4. die Angabe der Verfallzeit; 
5. die Angabe des Zahlungsortes; 
6. den Namen dessen, an den oder an dessen 

Order gezahlt werden soll; 
7. die Angabe des Tages und des Ortes der 

Ausstellung; 
8,. die Unterschrift des Ausstellers. 

Art i k el 2. 

(1) Eine Urkunde, der einer der im vorstehen
den Artikel bezeichneten Bestandteile fehlt, gilt 
nicht als gezogener Wechsel, vorbehaltlich der in 
den folgenden Absätzen bezeichneten Fälle. 

(2) Ein Wechsel ohne Angabe der Veifallzeit 
gilt als Sichtwechsel. 

(3) Mangels einer besonderen Angabe gilt der 
bei dem Namen des Bezogenen angegebene Ort 
als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des 
Bezogenen. 

(4) Ein Wechsel ohne Angabe des·Ausstellungs
ortes gilt als ausgestellt an dem Ort, der bei 
dem Namen des Ausstellers angegeben ist. 

Art i k e I 3. 

(1) Der Wechsel kann an die eigene Order des 
Ausstellers lauten. 

(2) Er kann auf den Aussteller selbst gezogen 
werden. . . 

(3) Er kahn für Rechnung eines Dritten ge
zogen werden. 

Art i k e I 4. 
Der Wechsel kann bei einem Dritten, am 

Wohnort des Bezogenen' oder an einem anderen 
Ort zahlbar gestellt werden. 

Art i k eIS. 

(1) In einem Wechsel, der auf Sicht oder auf 
eine bestimmte Zeit nach Sicht lautet, kann der 
Aussteller bestimmen, daß die Wechselsumme zu 
verzinsen ist. Bei jedem anderen Wechsel gilt 
der Zinsvermerk als nicht geschrieben. 

(2) Der Zinsfuß ist im Wechsel . anzugeben; 
fehlt diese Angabe, so gilt der Zinsvermerk als 
nicht geschrieben. 

(3) Die Zinsen laufen vom Tag der Ausstellung 
des Wechsels, sofern nicht ein anderer Tag be-
stimmt ist. 

Art i k e I 6. 
(1) Ist die Wechselsumme in Buchstaben und 

in Ziffern angegeben, so gilt bei Abweichungen 
die in Buchstaben angegebene Summe. 

(2) Ist die Wechselsumme mehrmals in Buch
staben oder mehrmals in Ziffern angegeben, so 
gilt bei Abweichungen die geringste Summe. 

Art i k el 7. 

Trägt ein Wechsel Unterschriften von Per
sonen, die eine Wechselverbindlichkeit nicht ein
gehen können, gefälschte Unterschriften, Unter:' 
schriften erdichteter Personen oder Unterschrif
ten, die aus irgendeinem anderen Grund' für die 
Personen, die u~terschrieben haben oder mit 
deren Namen unterschrieben worden ist, keine 
Verbindlichkeit begründen, so hat dies auf die 
Gül~igkeit der übrigen Unterschriften keinen 
Einfluß. 

Art i k e 1 8. 

Wer auf einen Wechsel seine Unterschrift als 
Vertreter eines anderen setzt, ohne hiezu' er
mächtigt zu sein, haftet selbst wechselmäßig und 
hat, wenn er den Wechsel einlöst, dieselben 
Rechte, die der angeblich Vertretene haben 
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w'lirde.:t>'asgleiche gilt von einem Vertreter, der Rückseite des Wechsels oder auf ,den Anhang ge~ 
seine Vertretungsbefugnis überschritten hat. setzt werden. 

Artikel 9. 

(1) Der Aussteller haftet für die Annahme und 
die Zahlung des Wechsels. 

(2) Er kann die Haftung für die Annahme aus
schließen; jeder Vermerk, durch den er die Haf
tung für die Zahlung ausschließt, gilt als nicht 
geschrieben. 

Art i k e I 10. 

'Wenn 'ein Wechsel, der bei der Begebung un
vollstäpdig war, den getroffenen Vereinbarungen 
ztlwider' ' ausgefüllt worden ist, so kann die 
Nichteinhaltung dieser Vereinbarungen dem In
haber nicht entgegengesetzt werden, es sei denn, 
daß erden Wechsel in bösem Glauben erworben 
hat bd~r ihm, beim Erwerb eine grobe Fahrlässig
keit zur Last fällt. 

ZWEITER ABSCHNITT. 

I~dossament. ' 

Artikel 11. 

Artikel 14. 

(1) Das Indossament überträgt alle Rechte aus 
dem Wechsel. 

(2) Ist es ein Blankoindossament, so kann der 
Inhaber ' 

1. das Indossament mit seinem Namen oder 
mit dem Namen eines anderen ausfüllen; 

2. den Wechsel durch ein Blankoindossament 
oder an eine bestimmte Person weiter indossieren; 

3. den Wechsel weiter begeben, ohne das 
Blankoindossament auszufüllen und ohne ihn zu 
indossieren. 

Art i k e I 15. 

(1) Der Indossant haftet mangels eines ent
gegenstehenden Vermerks für die Annahme und 
die Zahlung. ' 

(2) Er kann untersagen, daß der Wechsel weiter 
indossiert wird; in diesem Fall haftet er denen 
nich t, an die der Wechsel weiter' indossiert wird. 

Artikel 16. 

(1) Wer den Wechsel in Händen hat, gilt als 
(1) Jede~ Wechsel kann durch Indossament rechtmäßiger Inhaber, sofern er sein Recht durch 

übertragen,werden, auch, wenn er nicht ausdrück- eine ununterbrochene Reihe von, Indossamenten 
lich an' Order lautet. nachweist, und zwar auch dann, wenn das letzte 

(2) 'Hat der Aussteller in den Wechsel die ein Blankoindossament ist. Ausgestrichene In
Worte "nicht an Order" oder einen gleichbedeu- dossamente gelten hiebei als nicht geschrieben. 
te~den' Vermerk aufgenommen, so kann der' Folgt auf ein Blankoindossament ein weiteres 
Wechsel nur in der Form und mit den Wir- Indossament, so wird angenommen, daß der Aus
kungen einer gewöhnlichen Abtretung über- steIler dieses Indossaments den Wechsel durch das 
tragen werden. . Blankoindossament erworben hat. 

'(3) 'Das' Indossament kann auch auf den Be- (2) Ist der Wechsel einem früheren Inhaber 
zogenen~ gleichviel ob er den Wechsel angenom- irgendwie abhanden gekommen, 'so ist der neue 
men hat oder nicht, auf den Aussteller oder auf, Inhaber, der sein Recht nach den Vorschriften 
jeden ''anderen Wechselverpflichteten lauten. des vorstehenden Absatzes nachweist, zur Heraus
Diese' Personen können den Wechsel weiter in- gabe des Wechsels nur verpflichtet, wenn er ihn 
dossieren. in bösem Glauben erworben hat oder ihm beim 

Art i k e I 12. 

(1) Das IndC?ssa~ent muß unbedingt sein. Be
dingungen, von denenes abhängig gemacht wird, 
gelten als nicht geschrieben. 

, (2) Ein Teilindossament ist' nichtig. 
, (3), ~in Indossament an den Inhaber gilt als 

Blanko:~dossament. 

Ar ti k e I 13. 

(1) Das Indossament muß auf den Wechsel oder 
auf ein mit dem Wechsel verbundenes Blatt (An
hang) gesetzt werden. Es muß 'lon dem Indos- '. 
santen unterschrieben werden. 
: (2): Das Indossament braucht den Indossatar 

'nicht tu bezeichnen und kann selbst in der' 
bloßeii'lJnterschrift 'des Indossanten, bestehen' 
(Blankdindossanient) In diesem letzteren Fall muß. 
dasdndossameni; um' gültig zu sein, auf die' 

Erwerb, eine grobe F ahrlässigkei t zur Last fällt. 

Artikel17. 

Wer aus dem Wechsel in Anspruch genommen 
wird, kann dem Inhaber keine Einwendungen 
entgegensetzen, die sich auf seine unmittelbaren 
Beziehungen zu dem Aussteller oder zu einem 
früheren Inhaber gründen, es sei denn, daß der 
Inhaber bei dem Erwerb des Wechsels bewußt 
zum Nachteii des Schuldners gehandelt hat. 

Art i k el 18. 

(1) Enthäl~ das Indossament den Vermerk 
"We'rt zur Einziehung", "zum Inkasso", "in 
Prokura" oder einen anderen nur eine Bevoll
mächtigung ausdrückenden Vermerk, so kann der 
Inhaber alle ReChte aus dem Wechsel geltend 
machen; aber er kann ihn nur durch ein weiteres 
Vollmachtsindossament übertragen. 
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(2) Die Wechsel verpflichteten können, in diesem 
Fall dem Inhaber nur solche Einwendungen ent
,gegensetzen, die ihnen gegen den Indossanten zu
stehen. 

(3) Die in dem Vollmachtsindossament ent
haltene Vollmacht erlischt weder mit dem Tod 
noch mit dem Eintritt der Handlungsunfähigkeit 
des Vollmachtgebers. . 

Artikel19. 

(1) Enthält das Indossament den Vermerk 
"Wert zur Sicherheit", "Wert zum pfande" oder 
einen anderen eine Verpfändung ausdrückenden 
Vermerk, so kann der Inhaber alle Rechte aus 
dem Wechsel geltend machen; ein von ihm aus
gestelltes Indossament hat aber nur die Wirkung 
eines Vollmachtsindossaments. 

(2) Die Wechselverpflichteten können dem In
haber keine Einwendungen entgegensetzen, die 
sich auf ihre unmittelbaren Beziehungen zu dem 
Indossanten gründen, es sei denn, daß der In
haber bei dem Erwerb des Wechsels bewußt zum 

. Nachteil des Schuldners gehandelt hat. 

Art i k e I 20. 

(1) Ein Indossament nach Verfall hat dieselben 
Wirkungen wie ein Indossament vor Verfall. Ist 
jedoch der Wechsel erst nach Erhebung des 
Protestes mangels Zahlung oder nach Ablauf der 
hiefür bestimmten Frist indossiert worden, so 
hat das Indossament nur die Wirkungen einer 
gewöhnlichen Abtretung. 

(2) Bis zum Beweis des Gegenteils wird ver
mutet, daß ein 'nicht datiertes Indossament vor 
Ablauf der für die Erhebung des Protestes be
stimmten Frist auf den Wechsel gesetzt worden 
ist. 

DRITTER ABSCHNITT. 

Annahme. 

Art i k e I 21. 

Der Wechsel kann von dem Inhaber oder von 
jedem, der den Wedlsel auch nur in Händen hat, 
bis zum Verfall dem Bezogenen an seinem W ohn
ort zur Annahme vorgelegt werden. 

Art i k e I 22. 

(1) Der Aussteller kann in jedem Wechsel mit 
oder ohne Bestimmung einer Frist vorschreiben, 
daß der Wechsel zur Annahme vorgelegt werden 
muß. 

(2) Er kann im Wechsel die Vorlegung zur An
nahme untersagen,' wenn es sich nicht um einen 
Wechsel handelt, der bei einem Dritten oder an 
einem von dem Wohnort des Bezogenen ver
schiedenen Ort zahlbar ist oder der auf eine be
stimmte Zeit nach Sicht lautet. 
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(3) Er kann auch vorschreiben, daß der Wech
sel nicht vor einem bestimmten Tag zur An
nahme vorgelegt werden darf. 

(4) Jeder Indossant kann, wenn nicht der Aus
steller die Vorlegung Zur Annahme untersagt 
hat, mit oder ohne Bestimmung einer Frist vor
schreiben, daß der Wechsel zur Annahme vor
gelegt werden muß. 

Art i k e I 23. 

(1) Wechse!, die auf eine bestimmte Zeit nach 
Sicht lauten, müssen binnen einem Jahr nach dem 
Tag der Ausstellung zur Annahme vorgelegt 
werden. 

(2) Der Aussteller kann eine kürzere oder eine 
längere Frist bestimmen. 

(3) Die Indossanten können die Vorlegungs
fristen abkürzen. 

Art i k e I 24. 

(1) Der Bezogene kann verlangen, daß ihm der 
Wechsel am Tag nach der ersten Vorlegung noch
mals vorgelegt wird. Die Beteiligten können sich 
darauf, daß diesem Verlangen nicht entsprochen 
worden ist, nur berufen, wenn das Verlangen im 
Protest vermerkt ist. 

(2) Der Inhaber ist nicht verpflichtet, den zur 
Annahme vorgelegten Wechsel in der Hand des 

'Bezogenen zu lassen. 

Art i k el 25. 

(1) Die Annahmeerklärung wird auf den 
Wechsel gesetzt. Sie wird durch das Wort "an
genommen': oder ein gleichbedeutendes Wort 

,ausgedrückt; sie ist vom Bezogenen zu unter
schreiben. Die bloße Unterschrift des BezogeneD
auf der Vorderseite des' Wechsels gilt als An
nahme. 

(2) Lautet der Wechsel auf eine bestimmte Zeit 
nach Sicht oder ist er infolge eines besonderen 
Vermerks innerhalb einer bestimmten Frist zur 
Annahme vorzulegen, so muß die Annahme
erklärung den Tag bezeidmen, an dem sie er
folgt ist, sofern nicht der Inhaber die Angabe 
des Tages der Vorlegung verlangt. Ist kein Tag 
angegeben, so muß der Inhaber, Um seine Rück
griffs rechte gegen die Indossanten und den Aus
steller zu wahren, diese Unterlassung rechtzeitig 
durch einen Protest feststellen lassen. 

Art i k e I 26. 

(1) Die Annahme muß unbedingt sein; der Be
zogene kann sie aber auf einen Teil der Wechsel
summe beschränken. 

(2) Wenn die Annahmeerklärung irgendeine 
andere Abweichung von den Bestimmungen des 
Wechsels enthält, so gilt die Annahme als ver
weigert. Der Annehmende haftet jedoch nach 
dem Inhalt seiner Annahmeerklärung. 

2 
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Artikel27. 

(1) Hat der Aussteller im Wechsel einen von 
dem Wohnort des Bezogenen verschiedenen Zah
lungsort angegeben, ohne einen Dritten zu be
zeichnen, bei dem die Zahlung geleistet werden 
soll, so kann der Bezogene bei der Annahme
erklärung einen Dritten bezeichnen. Mangels 
einer solchen Bezeichnung wird angenommen, 
daß sich der Annehmer verpflichtet hat, selbst 
am Zahlungsort zu zahlen. 

(2) Ist der Wechsel beim Bezogenen selbst zahl
bar, so kann dieser in der Annahmeerklärung 
eine am Zahlungsort befindliche Stelle bezeichnen, 
wo die Zahlung geleistet werden soll. 

Art i k e 1 28. 
(t) Der Bezogene wird durch die Annahme ver

pflichtet, den Wechsel bei Verfall zu bezahlen. 
(2) Mangels Zahlung hit der Inhaber, auch 

wenn er der Aussteller ist, gegen den Annehmer 
einen unmittelbaren Anspruch aus dem Wechsel 
auf alles, was auf Grund der Art. 48 und 49 ge
fordert werden kann. 

Art i k e 1 29. 
(1) Hat der Bezogene die auf den Wechsel ge

setzte Annahmeerklärung vor der Rückgabe des 
Wechsels gestrichen, so gilt die Annahme als 
verweigert. Bis zum Beweis des Gegenteils wird 
vermutet, daß die Streichung vor der Rückgabe 
des Wechsels erfolgt ist. 

(2) Hat der Bezogene jedoch dem Inhaber oder 
einer Person, deren Unterschrift sich auf dem 
Wechsel befindet, die Annahme schriftlich mit
geteilt, so haftet er diesen nach dem Inhalt seiner 
Annahmeer klärung. 

VIERTER ABSCHNITT. 

Wechselbürgschaft. 

Artikel 30. 

(1) Die Zahlung der Wechselsumme kann ganz 
oder teilweise durch Wechselbürgschaft gesichert 
werden. 

(2) Diese Sicherheit kann von einem Dritten 
oder auch von einer Person geleistet werden, 
deren Unterschrift sich schon auf dem Wechsel 
befindet. 

Ar tik e 1 31. 

(1) Die Bürgschaftserklärung wird auf den 
Wechsel oder auf einen Anhang gesetzt. 

(2) Sie wird durch die Worte "als Bürge" oder 
einen gleichbedeutenden Vermerk ausgedrückt; 
sie ,ist von dem Wechselbürgen zu unterschreiben. 

(3) . Die bloße Unterschrift auf der Vorderseite 
des Wechsels gilt als Bürgschaftserklär~ng, soweit 
es sich nicht um die Unterschrift des Bezogenen 
oder des Ausstellers handelt. 

(4) In der Erklärung ist anzugeben, für wen 
die Bürgsiliaft geleistet wird; mangels einer sol
chen Angabe gilt sie für den Anssteller. 

Art i k e 1 32. 

(1) Der Wechselbürge haftet in der gleichen 
Weise wie derjenige, für den er sich verbürgt hat. 

(2) Seine Verpflichtungserklärung ist auch gül
tig, wenn die Verbindlichkeit, für die er sich ver
bürgt hat, aus einem anderen Grund als wegen 
eines Formfehlers nichtig ist. 

(3) Der Wechselbürge, der den Wechsel bezahlt, 
erwirbt die Rechte aus dem Wechsel gegen den
jenigen, für den er sich verbürgt hat, und gegen 
alle, die diesem wechselmäßig haften. 

FüNFTER ABSCHNITT. 

Verfall. 

Art i k e 1 33. 

(1) Ein Wechsel kann gezogen werden auf Sicht; 
auf eine bestimmte Zeit nach Sicht; 
auf eine bestimmte Zeit nach der Ausstellung; 
auf einen bestimmten Tag. 
(2) Wechsel mit anderen oder mit mehreren 

aufeinanderfolgenden Verfallzeiten sind nichtig. 

Art i k el 34. 

(1) Der Sichtwechsel ist bei der V orlegung 
fällig. Er muß binnen einem Jahr nach der Aus
stellung ,zur Zahlung vorgelegt werden. Der Aus
steller kann eine kürzere oder eine längere Frist 
bestimmen. Die Indossanten können die Vor
legungsfristen abkürzen. 

(2) Der Aussteller kann vorschreiben, daß der 
Sichtwechsel nicht vor einem bestimmten Tag 
zur Zahlung vorgelegt werden darf. In diesem 
Fall beginnt die Vorlegungsfrist mit diesem 
Tag. 

Art i k e 1 35. 

(1) Der Verfall eines Wechsels, der auf eine 
bestimmte Zeit nach Sich:t lautet, richtet sich nach 
dem in der Annahmeerklärung angegebenen Tag 
oder nach dem Tag des Protestes. 

(2) Ist in der Annahmeerklärung ein Tag nicht 
angegeben und ein Protest nicht erhoben worden, 
so gilt dem Annehmer gegenüber der Wechsel 
als am letzten Tag der für die Vorlegung zur 
Annahme vorgesehenen' Frist angenommen. 

Art i k e I 36. 

(1) Ein Wechsel, der auf einen oder mehrere 
Monate nach der Ausstellung oder nach Sicht 
lautet, verfällt an dem entsprechenden Tag des 
Zahlungsmonats. Fehlt dieser Tag, so' ist der 
Wechsel am letzten Tag des Monats fällig. 
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(2) Lautet der Wechsel auf einen oder mehrere 
Monate und einen halben Monat nach der Aus
stellung oder nach Sicht, so werden die ganzen 
Monate zuerst gezählt. 

(3) Ist als Verfallzeit der Anfang, die Mitte 
oder das Ende eines Monats angegeben, so ist 
darunter der erste, der fünfzehnte oder der letzte 
Tag des Monats zu verstehen. 

. (4) Die Ausdrücke "acht Tage" oder "fünfzehn 
Tage" bedeuten nicht eine oder zwei Wochen, 
sondern volle acht oder fünfzehn Tage. 

(5) Der Ausdruck "halber Monat" bedeutet 
fünfzehn Tage. . 

Art i k el 37. 

(1) Ist ein Wechsel an einem bestimmten Tag 
an einem Ort zahlbar, dessen Kalender von dem 
des Ausstellungsortes abweicht, so ist für den 
Verfalltag der Kalender des Zahlungsortes maß-
gebend. . 

(2) Ist ein zwischen ·zwei Orten mit verschie
denem Kalender gezogener Wechsel eine be
stimmte Zeit nach der Ausstellung zahlbar, so 
wird der Tag der Ausstellung in den nach dem 
Kalender des Zahlungsortes entsprechenden Tag 
umgerechnet und hienach der Verfalltag er
mittelt. 

(3) Auf die Berechnung der Fristen für die 
V orlegung von Wechseln findet die Vorschrift 
des vorstehenden Absatzes entsprechende An
wendung. 

(4) Die. Vorschriften dieses Artikels finden keine' 
Anwendung, wenn sich aus einem Vermerk im 
Wechsel oder sonst aus dessen Inhalt ergibt, daß 
etwas anderes beabsichtigt war. 

SECHSTER ABSCHNITT. 

Zahlung. 

Art i ke I 38. 

(1) Der Inhaber eines Wechsels, der an einem 
bestimmten Tag oder bestimmte Zeit. nach der 
Ausstellung oder nach Sicht zahlbar ist, hat den 
Wechsel am Zahlungstag oder an einem der 
beiden folgenden Werktage zur Zahlung vor
zulegen. 

(2) Die Einlieferung in eine Abrechnungsstelle 
steht der Vorlegung zur Zahlung gleich. 

(3) Als Abrechnungsstellen im Sinne des vor
stehenden' Absatzes sind die Abrechnungsstellen, 
die bei der Hauptanstalt der Oesterreichischen 
Nationalbank In Wien oder bei einer ihrer 
Zweiganstalten errichtet sind oder errichtet wer
den, anzusehen. Wechsel können in eine Ab
redmungsstelle eingeliefert werden, wenn der Be
zogene oder die am Zahlungsort befindliche 
Stelle, wo die Zahlung geleistet werden soll, bei 
der Abrechnungsstelle als Teilnehmer am Ab
rechnungsverkehr zugelassen ist oder bei ihr 
durch einen Teilnehmer vertreten wird. Die Ein-
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lieferungen müssen den für den Geschäfts~erkehr 
der Abrechnungsstelle maßgebenden Bestimmun
gen entsprechen. 

Art i k e I 39. 

(1) Der Bezogene kann vom Inhaber gegen 
Zahlung die Aushändigung des quittierten Wech
sels verlangen . 

(2) Der Inhaber darf eine Teilzahlung nicht 
zurückweisen. 

(3) Im Fall der Teilzahlung kann der Bezogene 
verlangen, daß sie auf dem Wechsel vermerkt 
und ihm eine Quittung erteilt wird. 

Art i k e I 40. 
I 

(1) Der Inhaber des Wechsels ist nicht 'ver
pflichtet, die Zahlung vor Verfall anzunehmen. 

(2) Der Bezogene, der vor Verfall zahlt, han
delt auf eigene Gefahr. 

(3) Wer bei Verfall zahlt, wird von seiner 
Verbindlichkeit befreit, wenn ihm nicht Arglist 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Er ist 
verpflichtet, die Ordnungsmäßigkeit der Reihe 
der Indossamente, aber nicht die Unterschriften 
der Indossanten zu prüfen. 

Artikel 41. 

(1) Lautet der Wechsel auf eine Währung, die 
am Zahlungsort nicht gilt, so kann die Wechsel
summe in der Landeswährung nach dem Wert 
gezahlt werden, den sie am Verfalltag besitzt. 
Wenn der Schuldner die Zahlung verzögert, so 
kann der Inhaber wählen, ob die Wechselsumme 
nach dem Kurs des Verfalltages oder nach dem 
Kurs des Zahlungstages in die Landeswährung 
umgerechnet werden soll. 

(2) Der Wert der fremden Währung bestimmt 
sich nach den Handelsgebräuchen des Zahlungs
ortes. Der Aussteller kann jedoch im Wechsel 
für die zu zahlende Summe einen Umrechnungs
kurs bestimmen. 

(3) Die Vorschriften der beiden ersten Absätze 
finden keine Anwendung, wenn der Aussteller 
die Zahlung in einer bestimmten Währung vor
geschrieben hat (Effektivvermerk). 

(4) Lautet der Wechse! auf eine Geldsorte, die 
im Land der Ausstellung dieselbe Bezeichnung, 
aber einen anderen Wert hat als in dem der 
Zahlung, so wird vermutet, daß die Geldsorte 
des Zahlungsortes gemeint ist. 

Art i k e I 42 .. 

Wird der Wechsel nicht innerhalb der im Ar
tikel 38 bestimmten Frist zur Zahlung vorgelegt, 
so kann der Schuldner die Wechselsumme bei der 
zuständigen Behörde auf Gefahr und Küsten des 
Inhabers hinterlegen. 
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~IEBENTER. ABSCHNITT. 

.Rückgriff mangels Annahme und mangels 
Zahlung. 

Art i k e 1 43. 

(1) Der Inhaber kann gegen die Indossanten, 
den Aussteller und die anderen Wechselverpflich
teten bei Verfall des Wechsels Rückgriff nehmen, 
wenn der Wechsel nicht bezahlt worden ist. 

(2) Das gleiche Recht steht dem Inhaber schon 
vor Verfall zu, 

1. wenn die Annahme ganz oder teilweise ver
weigert worden ist; 

2. wenn über das Vermögen des Bezogenen, 
gleichviel, ob er den Wechsel angenommen hat 
oder nicht, der Konkurs oder das Ausgleichs
verfahren eröffnet oder die Geschäftsaufsicht an
geordnet worden ist oder wenn der Bezogene 
auch nur seine Zahlungen eingestellt hat oder 
wenn eine Zwangsvollstreckung in sein Vermögen 
fruchtlos verlaufen ist; . 

3 .. wenn über das Vermögen des Ausstellers 
eines Wechsels, dessen V orlegung zur Annahme 
untersagt ist, der Konkurs oder das Ausgleichs
verfahren eröffnet oder über dessen Geschäfts
führung die Aufsicht angeordnet worden ist. 

Art i k e 1 44. 

(1) Die Verweigerung der Annahme oder der 
Zahlung muß durch eine öffentliche Urkunde 
(Protest. mangels Annahme oder mangels Zah
lung) festgestellt werden. 

(2) Der Protest mangels Annahme muß inner
halb der Frist erhoben werden, die für die Vor
legung zur Annahme gilt. Ist im ·Fall des Art. 24 
Abs.l der Wechsel am letzten Tag der Frist zum 
ersten Mal vorgelegt worden, so kann der Pro
test noch am folge~den Tag erhoben werden. 

(3) Der Protest mangels Zahlung muß bei 
einem Wechsel, der an einem bestimmten Tag 
oder bestimmte Zeit nach der Ausstellung oder 
nach Sicht zahlbar ist, an einem der beiden auf 
den Zahlungstag folgenden Werktage erhoben 
werden. Bei einem Sichtwechsel muß der Protest 
mangels Zahlung in den gleichen Fristen erhoben 
werden, wie sie im vorhergehenden Absatz für 
den Protest mangels Annahme vorgesehen sind . 

(4) Ist Protest mangels Annahme erhoben 
worden, so bedarf es weder der V orlegung zur 
Zahlung noch des Protestes mangels Zahlung. 

(5) Hat der Bezogene, gleichviel ob er den 
Wechsel angenommen hat oder nicht, seine Zah
lungen eingestellt oder ist eine· Zwangsvoll
streckung in sein Vermögen fruchtlos verlaufen, 
so kann der Inhaber nur Rückgriff nehmen, nach
dem der Wechsel dem Bezogenen Zur .Zahlung 
vorgelegt und Protest erhoben worden ist. 

(6) Ist über das Vermögen des Bezogenen, 
gleichviel ob er den Wechsel angenommen hat 
oder nicht, oder über das Vermögen des Aus~ 
stellers eines Wechsels, dessen Vorlegung zur An
nahme untersagt ist, der Konkurs oder das Aus
gleichsverfahren eröffnet oder die Geschäftsauf
sicht angeordnet worden, so genügt es zur Aus
übung des Rückgriffsrechts, daß der gerichtliche 
Beschluß über die Eröffnung des Konkurses oder 
des Ausgleichsverfahrens oder über die Anord
nung der Geschäftsaufsicht vorgelegt wird. Die 
Vorlegung der Bekanntmachung des gerichtlichen 
Beschlusses im Zentralblatt für die Eintragungen 
in das Handelsregister der Republik österreich 
oder in der zu amtlichen Kundmachungen be
stimmten Zeitung ist der Vorlegung des gericht
lichen Beschlusses gleichzuhalten. 

Art i k e I 45. 

(1) Der Inhaber muß seinen unmittelbaren Vor
mann und den Aussteller von dem Unterbleiben 
der Annahme oder der Zahlung innerhalb der 
vier Werktage benachrichtigen, die auf den Tag 
der Protesterhebung oder im Fall des Vermerks 
"ohne Kosten" auf. den Tag der Vorlegung fol
gen. Jeder Indossant muß innerhalb zweier 
Werktage nach Empfang der Nachricht seinem 

. unmittelbaren Vormann von der Nachricht, die 
er erhalten hat, Kenntnis geben und ihm die 
Namen und Adressen derjenigen mitteilen, die 
vorher Nachricht gegeben haben, und so weiter 
in der Reihenfolge bis zum Aussteller. Die Fri
sten laufen vom Empfang der vorhergehenden 
Nachricht. 

(2) Wird nach Maßgabe des vorhergehenden 
Absatzes einer Person, deren Unterschrift sich 
auf dem Wechsel befindet, Nachricht gegeben, so 
muß die gleiche Nachricht in derselben Frist 
ihrem Wechselbürgen gegeben werden. 

(3) Hat ein Indossant seine Adresse nicht oder 
in unleserlicher Form angegeben, so genügt es, 
daß sein unmittelbarer Vormann benachrichtigt 
wird. . 

(4) Die Nachricht kann in jeder Form gegeben 
werden, auch durch die bloße Rücksendung des 
Wechsels. 

(5) Der zur Benachrichtigung Verpflichtete hat 
zu be;weisen, daß er in der vorgeschriebenen 
Frist benachrichtigt hat. Die Frist gilt als einge

. halten, wenn ein Schreiben, das die Benachrichti
gung enthält, innerhalb der Frist zur Post ge
geben worden ist. 

(6) Wer die rechtzeitige Benachrichtigung ver
säumt, verliert nicht den Rückgriff; er haftet für 
den etwa durch seine Nachlässigkeit entstandenen 
Schaden, jedoch nur bis zur Höhe der Wechsel-
summe. 

Art i k e 1 46. 

(1) Der Aussteller sowie jeder Indossant oder 
Wechselbürge kann durch den Vermerk "ohne 
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Kost<;n", "ohne Protest" 'oder einen gleichbedeu
tenden auf den Wechsel gesetzten und unter
zeichneten Vermerk den Inhaber von der Ver
pflichtung befreien, zum Zweck der Ausübung 
des Rückgriffs Protest mangels Annahme oder 
mangels Zahlung erheben zu lassen. 

(2) Der Vermerk befreit den Inhaber nicht 
von der Verpflichtung, den Wechsel rechtzeitig 
vorzulegen und die erforderlichen Nachrichten 
zu geben. Der Beweis, daß die Frist nicht ein
gehalten worden ist, liegt demjenigen ob, der 
sich dem Inhaber gegenüber darauf beruft. 

(3) Ist der Vermerk vom Aussteller beigefügt, 
so wirkt er gegenüber allen Wechselverpflichte
ten; ist er von einem Indossanten oder einem 
Wechselbürgen beigefügt, S0 wirkt er, nur diesen 
gegenüber. Läßt der Inhaber ungeachtet des vom 
Aussteller beigefügten Vermerks Protest erheben, 
so fallen ihm die Kosten zur Last. Ist der Ver
merk von einem Indossanten oder einem Wech
selbürgen beigefügt, so sind alle Wechselverpflich
teten zum Ersatz der Kosten eines dennoch er
hobenen Protestes verpflichtet. 
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zogen. Diese Zinsen werden auf Grund des 
öffentlich bekanntgemachten Diskontsatzes (Satz 
der Zentralnotenbank) berechnet, der am Tag 
des Rückgriffs am Wohnort des Inhabers gilt. 

Art i k e I 49. 

Wer den Wechsel eingelöst hat, kann von 
seinen Vormännern verlangen: 

1. den ~ollenBetrag, den er gezahlt hat; 
2. die Zinsen dieses Betrages zu sechs vom 

Hundert seit dem Tag der Einlösung; 
3. seine Auslagen; 
4. eine Vergütung, die nach den Vorschriften 

des Art. 48 Abs. 1 Z. 4 berechnet wird. 

Art i k eISa. 

(1) Jeder Wechselyerpflichtete, gegen den Rück
griff genommen wird oder genommen werden 
kann, ist berechtigt, zu verlangen, daß ihm gegen 
Entrichtung der Rückgriffssumme der Wechse! 
mit dem Protest und eine quittierte Rechnung 
ausgehändigt werden. 

Artikel'47. (2) Jeder Indossant, der den Wechsel eingelöst 
(1) Alle, die einen Wechsel ausgestellt,' ange- hat, kann sein Indossament und die Indossamente 

seiner N achmänner ausstreichen. nommen, indossiert oder mit einer Bürgschafts- I 

erklärung versehen haben, haften dem Inhaber 
als Gesamtschuldner. 

(2) Der Inhaber kann jeden einzeln oder 
mehrere oder alle zusammen in Anspruch neh
men, ohne an die Reihenfolge gebunden zu sein, 
in der sie sich verpflichtet haben. 

(3) Das gleiche Recht steht jedem Wechsel
verpfli~hteten zu, der den Wechsel eingelöst hat. 

(4) Durch die Geltendmad1ung des Anspruchs 
gegen einen Wechselverpflichteten verliert der 
Inhaber niCht seine Rechte gegen die anderen 
Wechselverpflichteten, auCh nicht gegen dilNach
männer desjenigen, der zuerst in Anspruch ge
nommen worden ist. 

Art i k e I 48. 

(1) Der Inhaber kann im Weg des Rückgriffs 
verlangen: 

1. die Wechselsumme, soweit der Wechsel nicht 
angenomen oder nicht eingelöst worden ist, mit 
den etwa bedungenen Zinsen; 

2. Zinsen zu sechs vom Hundert seit dem Ver
falltag; 

3. die Kosten des Protestes und der Nachrich
ten sowie die anderen Auslagen; 

4. eine Vergütung, die mangels besonderer 
Vereinbarung ein Drittel vom Hundert der 
Hauptsumme des Wechsels beträgt und diesen 
Satz keinesfalls überschreiten darf. 

(2) Wird der Rückgriff vor Verfall genommen, 
so werden von der Wechselsumme Zinsen abge-

Artikel51. 

Bei dem Rückgriff nach einer Teilannahme 
kann derjenige, der den nicht angenommenen 
Teil der Wechselsumme entrichtet, verlangen, daß 
dies auf dem Wechsel vermerkt und ihm darüber 
Quittung erteilt wird. Der Inhaber muß ihm fer
ner eine beglaubigte Abschrift des Wechsels und 
den Protest aushändigen, um den weiteren Rück
griff zu ermöglichen. 

Art i k cl 52, 

(1) Wer zum Rückgriff berechtigt ist, kann 
mangels eines entgegenstehenden Vermerks den 
Rückgriff dadurch nehmen, daß er auf einen 
seiner Vormänner einen neuen Wechsel (Rück
wechsel) zieht, der auf Sicht lautet und ain Wohn
ort dieses Vormannes zahlbar ist. 

(2) Der Rückwechsel umfaßt, außer den in den 
Art. 48 und 49 angegebenen Beträgen, die 
Mäklergebühr und die Stempelgebühr für den 
Rückwed1SCl. 

(3) Wird der Rückwechsel vom Inhaber ge
zogen,. so richtet sich die Höhe der Wechsel
summe nach dem Kurs, den ein vom Zahlungs
Ort des ursprünglichen Wechsels auf dem Wohn
ort des Vormannes gezogener Sichtwechsel hat. 
Wird der Rückwechsel von einem Indossanten 
gezogen, so richtet sich die Höhe der Wechsel
summe nach dem Kurs, den ein vom Wohnort 
des Ausstellers des Rückwechsels auf den W ~hn
ort des Vormannes gezoge,ner Sichtwechsel hat. 
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Art i ke 1 53. 

(1) Mit der Versäumung der Fristen für die 
Vorlegung eines Wechsels, der auf Sicht oder 
auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lautet, 

für die Erhebung des Protestes mangels An
nahme oder mangels Zahlung, 

für die Vorlegung zur Zahlung im Falle des 
Vermerks "ohne Kosten" 
verliert der Inhaber seine Rechte gegen die Indos
santen, den Aussteller und alle anderen Wechsel
verpflichteten, mit Ausnahme des Annehmers .. 

(2) Versäumt der Inhaber die vom Aussteller 
für die Vorlegung zur Annahme vorgeschriebene 
Frist, so verliert er das Recht, mangels Annahme 
und mangels Zahlung Rückgriff zu nehmen, so
fern nicht der Wortlaut des Vermerks ergibt, 
daß der Aussteller nur die Haftung für die An
nahme hat ausschließen wollen. 

(3) Ist die Frist für die Vorlegung in einem 
Indossament enthalten, so kann sich nur der 
Indossant darauf berufen. 

Art i. k el 54. 

(1) Steht der rechtzeitigen Vorlegung des Wech
sels oder der rechtzeitigen Erhebung des Protestes 
ein unüberwindliches Hindernis entgegen (gesetz
liche Vorschrift eines Staates oder ein anderer 
Fall höherer Gewalt), so werden die für diese 
Handlungen bestimmten Fristen verlängert. 

(2) Der Inhaber ist verpflichtet, sdnen un
mittelbaren Vormann von dem Fall der höheren 
Gewalt unverzüglich zu benachrichtigen und die 
8enachrichtigung unter Beifügung des Tages und 
Ortes sowie seiner Unterschrift auf dem Wechsel 
oder einem Anhang zu vermerken; im übrigen 
finden die Vorschriften des Art. 45 Anwendung. 

(3) Fällt die höhere Gewalt weg, so muß der 
Inhaber den Wechsel unverzüglich zur Annahme 
oder zur Zahlung vorlegen und gegebenenfalls 
Protest erheben lassen. 

(4) Dauert die höhere Gewalt länger als dreißig 
Tage nach Verfall, so kann Rückgriff genommen 
werden, ohne daß es der Vorlegung oder der 
Protesterhebung bedarf. 

(5) Bei Wechseln, die auf Sicht oder auf eine 
bestimmte' Zeit nachSicht lauten, läuft die 
dreißigtägige Frist von dem Tag, an dem der 
Inhaber seinen Vormann von dem Fall der höhe
ren Gewalt benachrichtigt hat; diese Nachricht 
kann schon vor Ablauf der Vorlegungsfrist ge
geben werden. Bei Wechseln, die auf bestimmte 
Zeit nach Sicht lauten, verlängert sich die dreißig
tägige Frist um die im Wechsel angegebene Nach
.sicht'frist. 

(6) Tatsachen, die rein persönlich den Inhaber 
oder denjenigen betreffen, den er mit der Vor
legung des Wechsels oder mit der Protesterhe
bung beauftragt hat, gelten nicht als Fälle höherer 
Gewalt. 

(7) Wird die rec.htzeitige Vornahme einer 
Handlung, die im Ausland zur Ausübung oder 
Erhaltung. der Rechte aus einem Wechsel vorz.u~ 
nehmen ist, durch eine dort erlassene V orschnft 
verhindert, so kann die Bundesregierung durch 
Verordnung bestimmen, daß die Rechte unge·
achtet der Versäumung bestehen bleiben, sofern 
die Handlung unverzüglich nach Wegfall des 
Hindernisses nachgeholt wird. In gleicher Weise 
kann verordnet werden, daß bei einer' solchen 
Verhinderung nach einer bestimmten Frist Rück
griff genommen werden kann, ohne daß es der 
Vornahme der Handlung bedarf. 

ACHTER ABSCHNITT. 

Ehreneintritt. 

1. A 11 gern ein e Vor s ehr i f t e n. 

Art i k e 1 55. 

(1) Der Aussteller sowie jeder Indossant oder 
Wechselbürge kann eine Person angeben, die im 
Notfall annehmen oder zahlen soll. 

(2) Der Wechsel kann unter den nachstehend 
bezeichneten Vorausetzungen zu Ehren eines 
jeden 'Wechselverpflichteten, gegen d<:;n Rückgriff 
genommen werden kann, angenommen oder be
zahlt werden. 

(3) Jeder Dritte, auch der Bezogene, sowie jeder 
aus dem Wechsel bereits Verpflichtete, mit Aus
nahme des Annehmers, kann einen Wec.hsel zu 
Ehren annehmen oder bezahlen. 

(4) Wer zu Ehren annimmt oder zahlt, ist ver-. 
pflichtet, den Wechselverpflichteten, für den er 
eintritt, innerhalb zweier Werktage hievonzu 
benachrichtigen. Hält er die Frist nicht ein, so 
haftet er für den etwa durch seine Nachlässigkeit 
entstandenen Scha-den, jedoch nur bis zur Höhe 
der Wechselsumme. 

2. Ehr e n a n nah m e. 

Art i k e I 56. 

(1) Die Ehrenannahme ist in allen Fällen zu
lässig, in denen der Inhaber vor Verfall Rü<;--t.:.
griff nehmen kann, es sei denn, daß es sich um 
einen Wechsel handelt, dessen Vorlegung zur An
nahme untersagt ist. 

(2) Ist auf dem Wechsel eine Person angegeben, 
die im Notfall am Zahlungsort annehmen oder 
zahlen soll, so kann der Inhaber vor Verfall 
gegen denjenigen, der die Notadresse beigefügt 
hat, und gegen seine Nachmänner nur Rück
griff nehmen, wenn er den Wechse! der in der 
Notadresse bezeichneten Person vorgelegt hat 
und im Fall der Verweigerung der Ehrenannahme 
die Verweigerung durch einen Protest hat fest
stellen lassen. 
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(3) In den anderen Fällen des Ehreneintritts 
kann der Inhaber die Ehrenannahme zurück
weisen. Läßt er sie aber zu, so verliert er den 
Rückgriff vor Verfall gegen denjenigen, zu dessen 
Ehren die Annahine erklärt worden ist,und 
gegen dessen Nachmänner. 

Art i k e I 57. 

Die Ehrenannahme wird auf dem Wechsel ver
merkt; sie ist von demjenigen, der zu Ehren an-, 
nimmt, zu unterschreiben. In der Annahme
erklärung ist anzugeben, für wen die Ehren
annahme stattfindet; mangels einer solchen An
gabe gilt sie für den Aussteller. 

Art i k e I 58. 

(1) Wer zu Ehren annimmt, haftet dem In
haber und den Nachmännern desjenigen, für den 
er eingetreten ist,. in der gleichen Weise wie 
dieser selbst. 

(2) Trotz der Ehrenannahme können der Wech
selverpflichtete, zu dessen Ehren der Wechsel an
genommen worden ist, und seine Vormänner 
vorn Inhaber gegen Erstattung des im Art. 48 
angegebenen Betrags die Aushändigung des Wech
sels und gegebenenfalls des erh,obenen Protestes 
sowie einer quittierten Rechnung verlangen. 

3. Ehr e n z a h I u n g. 

Art i k e I 59. 

(1) Die Ehrenzahlung ist in allen Fällen zu
lässig, in denen der Inhaber bei Verfall oder vor 
Verfall Rückgriff nehmen kann. 

(2) Die Ehrenzahlung muß den vollen Betrag 
umfassen, den der Wechselverpflichtete, für den 
sie stattfindet, zahlen müßte. 

(3) Sie muß' spätestens am Tag nach Ablauf der 
Frist für die Erhebung des Protestes mangels 
Zahlung stattfinden. 

Art i k el 60. 

(1) Ist der Wechsel von Personen zu Ehren an
genommen, die ihren Wohnsitz am Zahlungsort 
haben, oder sind am Zahlungsort wohnende Per
sonen angegeben, die im Notfall zahlen sollen, 
so muß der Inhaber spätestens am Tag nach Ab
lauf der Frist für die Erhebung des Protestes 
mangels Zahlung den Wechsel allen diesen Per
sonen vorlegen und gegebenenfalls Protest wegen 
unterbliebener Ehrenzahlung erheben lassen. 

(2) Wird der Protest nicht rechtzeitig erhoben, 
so werden derjenige, der die Notadresse angege
bel). hat oder zu dessen Ehren der Wechsel an
genommen worden ist, und die Nachmänner frei. 

Art i k e I 61. 

Weist der Inhaber die Ehrenzahlung zurück, 
so verliert er den Rückgriff gegen diejenigen, die 
frei geworden wären. 

9 

Art i k e I 62. 

(1) über die Ehrenzahlung ist auf dem Wechsel 
eine Quittung auszustellen, die denjenigen be
zeichnet, für den gezahlt wird. Fehlt die Bezeich
nung, so gilt die Zahlung für den Aussteller. 

(2) Der Wechsel und der etwa erhobene Protest 
sind dem Ehrenzahler auszuhändigen. 

Art i k el 63. 

(1) Der Ehrenzahler erwirbt die Rechte aus 
dem Wechsel gegen den Wechselverpflichteten, 
für den er gezahlt hat, und gegen die Personen, 
die diesem aus d~m Wechsel haften. Er kann je
doch den Wechsel nicht weiter indossieren. 

(2) Die N achmänner des Wechselverpflichteten, 
für den gezahlt worden ist, werden frei. 

(3) Sind mehrere Ehrenzahlungen angeboten, 
so gebührt derjenigen der Vorzug, durch welche 
die meisten Wechsel verpflichteten frei werden. 
Wer entgegen dieser Vorschrift in Kenntnis der 
Sachlage zu Ehren zahlt, verliert den Rückgriff 
gegen diejenigen, die sonst frei geworden wären. 

NEUNTER ABSCHNITT. 

Ausfertigung mehrerer Stücke eines Wechsels; 
Wechselabschriften. 

1. Aus f e r t i gun gen. 

Art i k e I 64. 

(1) Der Wechsel kann in mehreren gleichen 
Ausfertigungen ausgestellt werden. 

(2) Diese Ausfertigungen müssen im Text der 
Urkunde mit fortlaufenden Nummern versehen 
sein; andernfalls gilt jede Ausfertigung als be
sonderer Wechse!. 

(3) Jeder Inhaber eines Wechsels kann auf seine 
Kosten die übergabe mehrerer Ausfertigungen 
verlangen, sofern nicht aus dem Wechsel zu er
sehen ist, daß er in einer einzigen Ausfertigung 
ausgestellt worden ist. Zu diesem Zweck hat sich 
der Inh<l ber an seinen unmi ttel baren Vormann 
zu wenden, der wieder an seinen Vormann 
zurückgehen muß, und so weiter in der Reihen
folge bis Zum Aussteller. Die Indossanten sind 
verpflichtet, ihre Indossamente auf den neuen 
Ausfertigungen zu wiederholen. 

Art i k e1 65. 

(1) Wird eine Ausfertigung bezahlt, so er
löschen die Rechte aus allen Ausfertigungen, auch 
wenn diese nicht den Vermerk tragen, daß durch 
die Zahlung auf eine Ausfertigung die anderen 
ihre Gültigkeit verlieren. Jedoch bleibt der Be
zogene aus jeder angenommenen Ausf.ertigung, 
die ihm nicht zurückgegeben worden ist, ver
pflichtet. 

(2) Hat ein Indossant die Ausfertigungen an 
verschiedene Personen übertragen, so haften er 
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und seine Nachmänner aus allen Ausfertigungen, 
die ihre Unterschrift tragen und nicht heraus
gegeben worden ~ind. 

Art i k e I 66. 

(1) Wer eine Ausfertigung zur Annahme ver
sendet, hat auf den anderen Ausfertigungen den 
Namen dessen anzugeben, bei dem sich die ver
sendete Ausfertigung befindet. Dieser ist ver
pflichtet, sie dem rechtmäßigen Inhaber einer 
anderen Ausfertigung auszuhändigen. 

'(2) Wird die Aushändigung verweigert, so kann 
der Inhaber nur Rückgriff nehmen, nachdem er 
durch einen Protest hat feststellen lassen: 

1. daß ihm die zur Annahme versendete Aus
fertigung auf sein Verlangen nicht ausgehändigt 
worden ist; 

2. daß die Annahme oder die Zahlung auch 
ni,cht auf eine andere Ausfertigung zu erlangen 
war .. 

2. A b s ehr i f t e n. 

Art i k el 67. 

(1) Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, 
Abschriften davon herzustellen. 

(2) Die Abschrift muß die Urschrift mit den 
Indossamenten und allen anderen darauf befind
lichen Vermerken genau wiedergeben .. Es muß 
angegeben sein, wie weit die Abschrift reicht. 

(3) Die Abschrift kann auf dieselbe Weise und 
mit denselben Wirkungen indossiert und mit 
einer Bürgschaftserklärung versehen werden wie 
die Urschrift. 

A rt.i k el 68. 

(1) In der Abschrift ist der Verwahrer der 
Urschrift zu bezeichnen. Dieser ist verpflichtet, 
die Urschrift dem rechtmäßigen Inhaber der Ab
schrift auszuhändigen. 

(2) Wird die Aushändigung verweigert, so ~ann 
der Inhaber gegen die Ip.dossanten der Abschrift 
und gegen diejenigen, die eine Bürgschafts
erklärung auf die Abschrift gesetzt haben, nur 
Rückgriff nehmen, nachdem er durch einen Pro
test hat feststellen lassen, daß ihm die Urschrift 
auf sein Verlangen nicht ausgehändigt worden ist. 

(3) Enthält die Urschrift nach dem letzten, vor 
Anfertigung der Abschrift daraufgesetzten\Indos
sament den Vermerk "von hier ab gelten Indos
samente nur noch auf der Abschrift" oder einen 
gleichbedeutenden Vermerk, so ist ein später auf 
die Urschrift gesetztes Indossament nichtig. 

ZEHNTER ABSCHNITT. 

Änderungen. 

Art i k e I 69. 

Wird der Text, eines Wechsels geändert, so 
.haften diejenigen, die nach der Änderung ihre 

Unterschrift auf den Wechsel gesetzt haben,' ent
sprechend dem geänderten Te~t; wer früher 
unterschrieben hat, haftet nach dem ursprüng
lichen Text. 

ELFTER ABSCHNITT. 

Verjährung. 

Art i k:e I 70. 

(1) Die wechselmäßigen Ansprüche gegen den 
Annehmer verjähren in drei Jahren vom Ver-
falltag. ' . 

(2) Die Ansprüche des Inhabers gegen die In
dossanten und gegen den Aussteller verjähren in 
einem Jahr vom Tag des rechtzeitig erhobenen 
Protestes oder im Fall des Vermerks "ohne Ko
sten" vom Verfall tag. 

(3) Die Ansprüche eines Indossanten gegen 
andere Indossanten und gegen den Aussteller 
verjähren in sechs Monaten von dem Tag, an 
dem der Wechsel vom Indossanten eingelöst oder 
ihm gegenüber gerichtlich geltend gemacht 
worden ist. 

Art i k e I 71. 

(1) Die Unterbrechung der Verjährung wirkt 
nur gegen' den Wechselverpflichteten, in An
sehung dessen die Tatsache eingetreten ist, welche 
die Unterbrechung bewirkt. 

(2), Der Anbringung der Klage stehen in bezug 
auf die Unterbrechung der wedlselrechtlichen 
Verjährung die vom Beklagten bewirkte Streit
verkündigung und die Geltendmachung des An
spruchs in der mündlichen Verhandlung gleich. 

ZWöLFTER ABSCHNITT. 

Allgemeine Vorschriften. 

Art i k el 72. 

(1) Verfällt der Wechsel an einem gesetzlichen 
Feiertag, so kann die Zahlung erst am nächsten 
Werktag verlangt werden. Auch alle anderen auf 
den Wechsel bezüglichen Handlungen, insbeson
dere die V orlegung zur Annahme und die Pro
testerhebung, können nur an einem Werktag 
stattfinden. 

(2) Fällt der letzte Tag einer Frist, innerhalb 
deren eine dieser Handlungen vorgenommen 
werden muß, auf einen gesetzlichen Feiertag, so 
wird die Frist bis zum nächsten Werktag ver
längert. Feiertage, die in den Lauf einer Frist 
fallen, werden bei der Berechnung der Frist mit
gezählt .. 

(3) Feiertage im Sinne der vorstehenden Ab
sätze sind außer den Sonntagen die nach dem 
Feiertagsruhegesetz, StGBl. Nr. 116/1945, in der 
jeweils geltenden Fassung als Feiertage bestimm
ten Tage. 
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Art i k e 1 73. 

Bei der Berechnung der gesetzlichen oder im 
Wechsel bestimmten Fristen wird der Tag, von 
dem sie zu laufen beginnen, nicht mitgezählt. 

Artikel 74. 

Weder gesetzliche noch richterliche Respekt
tage werden anerkannt. 

ZWEITER TEIL. 

Eigener Wechsel. 

Art i k e I 75. 

Der eigene Wechsel enthält: 
1. die Bezeichnung als Wechsel im Text der 

Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie 
ausgestellt ist; 

2. das unbedingte Versprechen, eine bestimmte 
Geldsumme zu zahlen; 

3. die Angabe der Verfallzeit; 
4. die Angabe des Zahlungsortes; 
5. den Namen dessen, an den oder an dessen 

Oider gezahlt werden soll; 
6. die Angabe des Tages und des Ortes der 

Ausstellung; 
7. die Unterschrift des Ausstellers. 

Artikel 76. 

(1) Eine Urkunde, der einer der im vor
stehenden Artikel bezeichneten Bestandteile fehlt, 
gilt nicht als eigener Wechsel, vorbehaltlich der 
in den folgenden Absätzen bezeichneten Fälle. 

(2) Ein eigener Wechsel ohne Angabe der Ver
fallzeit gilt als Sichtwechsel. 

(3) Mangels einer besonderen Angabe gilt de~ 
Ausstellungsort als Zahlungsort und zugleich als 
Wohnort des Ausstellers. 

(4) Ein eigerier Wechsel ohne Angabe des Aus
stellungsortes gilt als ausgestellt an dem Ort, der 
bei dem Namen des Ausstellers angegeben ist. 

Art i k e I 77. 

, (1) Für den eigenen Wechsel gelten, soweit sie 
. nicht mit seinem Wesen in Widerspruch stehen, 

die für den gezogenen Wechsel gegebenen V or
schriften über 

das Indossament (Art. 11 bis· 20), 
den Verfall (Art. 33 bis 37), 
die Zahlung (Art. 38 bis 42), 
den Rückgriff mangels Zahlung (Art. 43 bis 50, 

52 bis 54), 
die Ehrenzahlung (Art. 55, 59 bis 63), 
die Abschriften (Art. 67 und 68), 
die Anderungen (Art. 69), 
die Verjährung (Art. 70 und 71), 
die Feiertage, die Fristenberechnung und 
das Verbot der Respekttage (Art. 72 bis 74). 
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(2) Ferner gelten für den eigenen Wechsel die 
Vorschriften über gezogene Wechsel, die bei 
einem Dritten oder an einem von dem Wohnort 
des Bezogenen verschiedenen. Ort zahlbar sind 
(Art. 4 und 27), über den Zinsvermerk (Art. 5), 
über die Abweichungen bei der Angabe der 
Wechselsumme (Art. 6), über die Folgen einer 
ungültigen Unterschrift (Art. 7) oder die Unter
schrift einer Person, die ohne Vertretungsbefug
nis handelt oder ihre Vertretungsbefugnis über
schreitet (Art. 8), und über den Blankowechsel 
(Art. 10). 

(3) Ebenso finden auf den eigenen Wechsel die 
Vorschriften über die Wechselbürgschaft Anwen
dung (Art. 30 bis 32); im Fall des Art. 31 Abs.4 
gilt die Wechselbürgschaft, wenn die Erklärung 
nicht angibt, für wen sie geleistet wird, für den 
Aussteller des eigenen Wechsels. 

Art i k e1 78. 
(1) Der Aussteller eines eigenen Wechsels haftet 

in der gleichen Weise wie der Annehmer eines 
gezogenen Wechsels. 

(2) Eigene Wechsel, die auf eine bestimmte 
Zeit na~ Sicht lauten, müssen dem Aussteller 
innerhalb der im Art. 23 bezeichneten Fristen 
zur Sicht vorgelegt werden. Die Sicht ist von 
dem Aussteller auf dem WechseI unter Angabe 
des Tages und Beifügung der Unterschrift zu be
stätigen. Die Nachsichtfrist läuft vom Tag des 
Sichtvermerks. Weigert sich der Aussteller, die 
Sicht unter Angabe des Tages zu bestätigen, so 
ist dies durch einen Protest festzustellen (Art. 25); 
die Nachsichtfrist läuft dann vom Tag des 
Protestes. 

DRITTER TEIL. 
Ergänzende Vorschriften. 

ERSTER ABSCHNITT. 

Protest. 

Art i k e1 79. 

Jeder Protest muß durch einen Notar oder 
einen Gerichtsbeamten aufgenommen werden. 

Art i k e I 80 . 
(1) In den Protest sind aufzunehmen: 
1. der Name dessen, für den protestiert wird, 

sowie der Name dessen, gegen den protestiert 
wird; 

2. die Angabe, daß derjenige, gegen den pro
testiert wird, ohne Erfolg zur Vornahme der 
wechselrechtlichen Leistung aufgefordert worden 
oder nicht anzutreffen gewesen ist oder daß seine 
Geschäftsräume oder seine Wohnung sich nicht 
haben ermitteln lassen; 

3. die Angabe des Ortes und des Tages, an dem 
die Aufforderung geschehen oder ohne Erfolg 
versucht worden ist. 
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(2) Verlangt der Bezogene, dem ein Wechsel 
zur Annahme vorgelegt wird, die nochmalige 
V orlegung am nächsten Tag, so ist dies im Pro
test zu vermerken. 

(3) Der Protest ist von dem Protestbeamten zu 
unterschreiben und mit dem Amtssiegel oder dem 
Amtsstempel zu versehen. 

Arti,keI :81. 

(1) Der Protest ist auf dem Wechsel oder aJ,lf 
ein mit del1} Wechsel zu verbindendes Blatt zu 
setzen. 

(2) Er soll unmittelbar hinter den letzten auf 
der Rückseite des Wechsels befindlichen Vermerk, 
in Ermangelung eines solchen unmittelbar an 
einen Rand der Rückseite gesetzt werden. 

(3) Wird der Protest auf ein Blatt gesetzt, das 
mit dem Wechsel verbunden wird, so soll die 
Verbindungsstelle mit dem Amtssiegel oder dem 
Amtsstempel versehen werden. Ist dies geschehen, 
so braucht der Unterschrift des Protestbeamten 
ein Siegel oder Stempel nicht beigefügt zu 
werden. 

(4) Wird der Protest unter Vorlegung mehre
rer Ausfertigungen desselben Wechsels oder unter 
Vorlegungder Urschrift und einer Abschrift er
hoben, so genügt die Beurkundung auf einer der 
Ausfertigungen oder auf der Urschrift. Auf den 
anderen Ausfertigungen oder auf der Abschrift 
ist zu vermerken, . auf welche Ausfertigung der 
Protest gesetzt wor,den ist oder daß er sich auf 
der Urschrift befindet. Auf den Vermerk finden 
die Vorschriften des Abs. 2 und des Abs. 3 Satz 1 
entsprechende Anwendung. Der Protestbeamte 
hat den Vermerk zu unterschreiben. 

Art i k e I 82. 

Art i k e I 84. 

Der Wechsel kann an den Protestbeamten be
zahlt werden. Die Befugnis des Protestbeamten 
zur Annahme der Zahlung kann nicht ausge
schlossen werden. 

A rtik el 85. 

(1) Schreibfehler, Auslassungen und sonstige 
Mängel der Protesturkunde können bis zur Aus
händigung der Urkunde an d~njenigen, für den 
der Protest erhoben worden 1st, von dem Pro
testbeamten berichtigt werden. Die Berichtigung 
ist als solche unter Beifügung der Unterschrift 
kenntlich zu machen. 

(2) Von .dem Protest ist eine beglaubigte Ab
schrift zurückzubehalten. über den Inhalt des 
Wechsels oder der Wechselabschrift 'ist ein Ver
merk aufzunehmen. 

Der Vermerk hat zu entha.1ten: 
1. den Betrag des Wechsels; 
2. die Verfallzeit; 
3. den Ort und den Tag der Ausstellung; 
4. den Namen des Ausstellers, den Namen 

dessen, an den oder an dessen Order gezahlt wer
den soll, und den Namen des Bezogenen; 

5. falls eine vom Bezogenen oder bei eigenen 
Wechseln vom Aussteller verschiedene Person an
gegeben ist, bei der die Zahlung geleistet werden 
soll, den Namen dieser Person sowie die Namen 
der etwaigen Notadressen und derjenigen, die 
den Wechsel zu Ehren angenommen haben. 

(3) Die Abschriften und Vermerke sind ge
ordnet aufzubewahren. 

Art i k e I 86. 

Proteste sollen in der Zeit von neun Uhr vor
mittags bis sechs Uhr abends erhoben werden, 
auß·erhalb dieser Zeit mir dann, wenn derjenige, 
gegen den protestiert wird, ausdrücklich em
willigt. 

(1) Der Protest, d~n der Inhaber einer Ab
schrift nach Art. 68 Abs. 2 gegen den Verwahrer 
der Urschrift erheben läßt, ist auf die Abschrift 
oder auf ein damit zu verbindendes Bratt zu 
setzen. Art i k e I 87. 

(2) Wird Protest erhoben, weil die Annahme Die Vorlegung zur Annahme oder Zahlung, 
auf einen Teil der Wechselsumme beschränkt die Protesterhebung, die Abforderung einer Aus
worden ist, so ist eine Abschrift des .Wechsels fertigung sowie alle sonstig,en bei einer bestimm
anzufertigep und der Protest auf diese Abschrift ten Person vorzunehmenden Handlungen müssen 
oder auf ein damit zu verbindendes Blatt zu in deren Geschäftsräumen oder, wenn sich solche 
setzen. Die Abschrift hat auch die auf dem Wech- ' nicht ermitteln lassen, in deren Wohnung vor
sel befindlichen Indossamente und anderen Ver- genommen werden. An einer anderen Stelle, ins
merke zu enthalten. besondere an der Börse, kann dies nur mit beider-

(3) Die Vorschriften ,des Art. 81 Abs. 2 und 3 seirigem Einverständnis geschehen. 
finden entsprechende Anwendung. 

Art i k e I 83. 

Muß eine wechselrechtliche Leistung von meh
reren Personen oder von derselben Person· mehr
fach verlangt werden, so ist über die mehrfache 
Aufforderung nur eine Protesturkunde erfor
derlich. 

Art i k el 88. 

(1) Ist in dem Protest vermerkt, daß sich die 
Geschäftsräume oder die Wohnung nicht haben 
ermitteln lassen, so ist der Protest nicht deshalb 
unwirksam, weil die Ermittlung möglich war. 

(2) Die Verantwortlichkeit des Protestbeamten, 
der es unterläßt, geeignete Ermittlungen anzu-

381 der Beilagen VII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 17

www.parlament.gv.at



stellen, wird durch die Vor~chrift des ersten Ab
satzes nicht berührt. Ist eine Nachfrage bei .der 
Polizeibehörde des Ortes ohne Erfolg geblieben, 
so ist der Protestbeamte zu weiteren Nachfor
schungen n·icht verpflichtet. 

ZWEITER ABSCHNITT. 

Bereicherung. 

Art i k el 89. 

(1) Ist die wechselmäßige Verbindlichkeit des 
Ausstellers oder des Annehmers durch Verjäh
rung oder dadurch erloschen, daß eine zur Er
haltung des Wechselrechts notwendige Handlung 
versäumt worden ist, so bleiben sie dem Inhaber 
des Wechsels soweit verpflichtet, als sie sich mit 
dessen Schaden bereichern würden. Der Anspruch 
auf Herausgabe der Bereicherung verjährt in drei 
Jahren nach dem Erlöschen der wechselmäßigen 
Verbindlichkeit. 

(2) Gegen die Indossanten, deren wechselmäßige 
Verbindlichkeit erloschen ist, findet ein solcher 
Anspruch nicht statt. 

DRITTER ABSCHNITT. 

Abhanden gekommene Wechsel und Protest
urkunden. 

, Art i k el 90. 

(1) Für das Verfahren zur Kraftloserklärung 
von Wechseln gilt das Kraftlos~klärungsgesetz 
1951, BGBl. Nr. 86, soweit nicht im folgenden 
etwas anderes bestimmt wird. Die Aufgebotsfrist 
beträgt zwei Monate; sie läuft, wenn der Wechsel 
noch nicht fällig ist, vom ersten Tag nach der 

. Verfallzeit des Wechsels. Von der Einleitung des 
Verfahrens zur Kraftloserklärung sind, soweit 
dies tunlich ist, alle im Wechsel genannten Per
sonen zu verständigen. Nach Einleitung des Ver
fahrens zur Kraftloserklärung und nach der Ver
fallzeit des Wechsels kann der Antragsteller vom 
Annehmer eines gezogenen Wechsels (Aussteller 
eines eigenen Wech~els) oder dessen Wechsel
bürgen Zahlung fordern, wenn er bis zur Kraft
loserklärung Sicherheit leistet. Ohne eine solche 
Sicherstellung ist, der Antragsteller nur berech
tigt, zu verlangen, daß die Wechselsumme auf 
seine Kosten bei Gericht hinterlegt werde. Der 
Verpflichtete, der diesem Verlangen entspricht, 
wird von seiner Wechselverbindlichkeit frei. 

(2) Eine abhanden gekommene oder vernich
tete Protesturkunde kann durch ein Zeugnis über 
die Protesterhebung ersetzt werden. Es ist von 
jener Stelle zu erteilen, die die beglaubigte Ab
schrift der Urkunde verwahrt. In dem Zeugnis 
muß der Inhalt des Protestes und des gemäß 
Art. 85 Abs. 2 aufgenommenen Vermerkes an
gegeben sein. 
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VIERTER TEIL. 

Geltungsbereich der Gesetze. 

Art i k e I 91. 

(1) Die Fähigkeit einer Person, eine Wechsel
verbindlichkeit einzugehen, bestimmt sich nach 
dem Recht des Staates, dem sie angehört. Erklärt 
dieses Recht das Recht eines anderen Staates für 
maßgebend, so ist das letztere Recht anzuwenden. 

(2) Wer nach dem im vorstehenden Absatz 
bezeichneten Recht nicht wechselfähig ist, wird 
gleichwohl gültig verpflichtet, wenn die Unter
schrift in dem Gebiet eines Staates abgegeben 
worden ist, nach dessen Recht er wechselfähig 
wäre. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, 
wenn die Verbindlichkeit von einem Inländer im 
Ausland übernommen worden ist. 

Art i k e I 92. 

(1) Die Form einer Wechselerklärung bestimmt 
sich nach dem Recht des Staates, in dessen Gebiet 
die Erklärung unterschrieben worden ist. 

(2) Wenn jedoch eine Wechsel erklärung, die 
nach den Vorschriften des vorstehenden Absatzes 
ungültig ist, dem Recht des Staates entspricht, 
in dessen Gebiet eine spätere Wechselerklärung 
unterschrieben worden ist, so wird durch Mängel 
in der Form der ersten Wechselerklärung die 
Gültigkeit der späteren Wechsel erklärung nicht 
berührt. 

(3) Eine Wechselerklärung, die ein Inländer im 
Ausland abgegeben hat, ist im Inland gegenüber 
anderen Inländern gültig, wenn die Erklärung 
den Formerfordernissen des inländischen Rechtes 
genügt. 

Art i k el 93. 

(1) Die Wirkungen der Verpflichtungserklärun
gen des Annehmers eines gezogenen Wechsels und 
des Ausstellers eines eigenen Wechsels bestimmen 
sich nachdem Recht des Zahlungsortes. 

(2) Die Wirkungen der übrigen Wechselerklä
rungen bestimmen sich nach dem Recht des 
Staates, in dessen Gebiet die Erkläru~gen unter
schrieben worden sind. 

Art i k el 94. 

Die Fristen für die Ausübung der Rückgriffs
rechte werden für alle Wechselverpflichteten 
durch das Recht des Ortes bestimmt, an dem der 
Wechsel ausgestellt worden ist. 

Art i k e I 95. 

Das Recht des Ausstellungsortes bestimmt, ob 
der Inhaber eines gezogenen Wechsels die seiner 
Ausstellung zugrunde liegende Forderung er
wirbt. 
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Art i k e 196. 
(1) Das Recht des Zahlungsortes bestimmt, ob 

die Annahme eines gezogenen Wechsels auf einen 
Teil' der Summe beschränkt werden kann und ob 
der Inhaber verpflichtet oder nicht verpflichtet 
ist, eine Teilzahlung anzunehmen. 

(2) Dasselbe gilt für die Zahlung bei einem 
eigenen Wechsel. 

Art i k el 97. 

Die Form des Protestes und die Fristen für 
die Protesterhebung sowie die Form der übrigen 
Handlungen, die zur Ausübung oder Erhaltung 
der Wechselrechte erforderlich sind, bestimmen 
sich nach dem Recht des Staates, in dessen Gebiet 
der Protest zu erheben oder die Handlung vor
zunehmen ist. 

Art i k el 98. 

Das Recht des Zahlungsortes bestimmt die 
Maßnahmen, die bei Verlust oder Diebstahl 
emes Wechsels zu ergreifen sind. 

FüNFTER TEIL. 

Schlußbestimmungen. 

Art i k e I 99. 

Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf das 
Wechselgesetz verwiesen ist, treten an dessen 
Stelle die entsprechenden Vorschriften des Wech
selgesetzes 1954. 

Artikel 100. 

ü) Folgende Vorschriften treten außer Kraft: 
1. das Wechselgesetz vom 21. Juni 1933, Deut

sches RGBI. I S. 399; 
2. der Art. 2 des Einführungsgesetzes zum 

Wechselgesetz vom 21. Juni 1933, Deutsches 

RGBI. I S. 409, in' Verbindung mit den· Vor
schriften des Gesetzes über die Wechsel- und' 
Scheckzinsen vom 3. Juli 1925, Deutsches RGBI. I 
S.93; 

3. die Verordnung über benachbarte Orte im 
Wechsel- und Scheckverkehr vom 26. Feber 1934, 
Deutsches RGBI. I S. 161, nebst der zu ihrer Er
gänzung erlassenen Verordnung vom 7. Dezem
ber 1935, Deutsches RGBI. I S. 1432; 

4 .. die Verordnung über die Einführung des 
Wechselrechtes im Lande österreich vom 21.April 
1938, Deutsches RGBI. I S. 421; 

5. die Verordnung über Abrechnungsstellen im 
Wechsel- und Scheckverkehr vom 28. Oktober 
1943, Deutsches RGBI. I S. 582; 
. 6. die Verordnung, betreffend die Festsetzung 

der Feiertage -im Sinne des Wechselgesetzes vom 
29. Dezember 1933, BGBI. Nr. 606. 

(2) Die §§ 89, 112 und 116 der Notariatsord
nung und die §§ 557 und 559 der ZPO. gelten 
in der durch die §§ 4. und 5 des Bundesgesetzes 
zur Einführung des Wechselgesetzes, BGBI. 
Nr. 291/1932, bestimmten Fassung, der § 558 der 
ZPO. erhält wieder die durch § 5 des Bundes
gesetzes zur Einführung des Wechselgesetzes, 
BGBI. Nr. 29111932, festgesetzte Fassung. 

Art i k el 101. 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. März 1955 m 
Kraft. 

Artik"el102. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Justiz im Einver
nehmen mit den Bundesministerienfür Handel 
~nd Wiederaufbau und für Finanzen, hinsichtlich 
der Bestimmung des Art. 54 Abs. 7 die Bundes
regierung betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Das "Wechselgesetz 1954" ist bestimmt, die 
geltenden, ehemals deutschen wechselrechtlichen 
Bestimmungen durch eine österreichische Vor
schrift zu ersetzen. 

I. 

österreich hat, gleichwie seinerzeit auch 
Deutschland, die drei Genfer Wechselrechts
abkommen (I. Das Abkommen über das einheit
liche Wechselgesetz mit Anlage I: "Einheitliches 
Wechselgesetz", und Anlage 11: "Vorbehalte"; 
II. Das Abkommen über Bestimmungen auf dem 
Gebiete des internationalen Wechselprivatrechtes 
und III. Das Abkommen über das Verhältnis der 
Stempelgeset~e zum Wechselrecht) mit bestimm
ten Vorbehalten ratifiziert (BGBL Nr. 289/1932 
und BGBL Nr. 106/1934/1). 

Das neu zu schaffende österreichische Wechsel
gesetz kann sich daher enge an den Text des 
früheren, auf Grund der Genfer Wechselrechts
abkommen erlassenen österreichischen Wechsel
gesetzes vom 18. August 1932, BGBL Nr. 290, 
anschließen, dessen Bestimmungen wieder im 
wesentliChen mit denen des am 21. April 1938 
zum 1. Mai 1938 in österreich mit der VO. 
Deutsches RGBL 1938 I S. 421 eingeführten 
deutschen W echselges~tzes übereinstimmen. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird 
daher bezüglich der Motive, die für die Einfüh
rung der nach bisherigem Rechte bereits in Gel
tung gestandenen Bestimmungen maßgeblich 
waren, auf die bei der seinerzeitigen Einführung 
dieser Bestimmungen gegebenen Erläuterungen 
verwiesen werden können. 

Die vorliegenden· Erläuternden Bemerkungen 
werden sich daher auf die A b w eie h u n gen 
der vorgeschlageneh Neufassung eines Wechsel
gesetzes von dessen in österreich' zuletzt, seit 
dem 1. Mai 1938, geltender ehemals reichsrecht
licher Fassung beschränken dürfen. 

Zwecks Entflechtung und Vereinfachung der 
Rechtsordnung sollen in das neue Gesetz nicht nur 
die Bestimmungen des derzeit geltenden W e c h
sei ~ e set z es, sondern au'ch,. soweit erforder-

lich die außerhalb desselben stehenden Vorschrif
ten seiner Ein f ü h run g s ver 0 r d nun g 
(Deutsches RGBL 1938 I S. 421), des seinerzeitigen 
ö s t e 'r r eie his ehe n Ein f ü h run g s
ge set z e s zum Wechsc1gesetz(BGBl. Nr. 291/ 
1932) sowie der Durchführungsverordnungen, 
nämlich der Ver 0 r d nun g übe r die Fes t
setzung der Feiertage im Sinne des 
W e c h sei g e set z es vom 29. Dezember 1933, 
BGBL Nr. 606, in der Fassung des BGBL Nr. 39/ 
1934 II, und der Ver 0 r d nun g übe r A b
r e c h nun g s s tell e n i m W e c h s e 1- und 
S ehe c k ver k ehr vom 28. Oktober 1943, 
Deutsches RGBL IS. 582, in der Fassung der 
Verordnung des Staatsamtes für Justiz vom 
4. August 1945, StGBl. Nr. 121, eiI\gebaut wer
den (hierüber auch unter IV). 

U. 
Neben emlgen der österreichischen Rechts

sprache angep-aßten stilistischen Abänderungen 
von unwesentlicher Bedeutung sind in struk
tureller Hinsicht im Entwurf des Wechsc1gesetzes 
1954 die folgenden Abweichungen von der gel
tenden Regelung festzustellen: 
In Art. 38 Abs. 3: Einbau der Bestimmungen 

der Verordnung über Abrechl}ungsstellen im 
Wechsel- und Scheckverkehr ~6m 28. Okto
ber 1943, Deutsches RGBL I S. 582 in der Fas
sung der VO. des Staatsamtes für Justiz vom 
4. August 1945, StGBl. Nr. 121; 

in Art. 43 Abs. 2 und 44 Abs. 6: Einbau der 
Bestimmungen des Art. 2 der geltenden ,EVO. 
zum Wechsc1gesetz; hingegen Streichung des 
dem österreich ischen Recht unbekannten Be
griffes "gerichtliches Vergleichsverfahren"; 

in Art. 54: Einbau der entsprechend der früheren 
österreichischen Regelung (§ 10 EGWG.) modi
fizierten Bestimmung des Art. 5 der geltenden 
EVO.; 

in Art. 71: Einbau der Bestimmung des Art. 3 
der geltenden EVO. zum WechselG.; 

in Art. 72: (teilweiser) Einbau des Inhaltes der 
VO. betreffend die Festsetzung der Feiertage 
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im Sinne des Wechselgesetzes vom 29. Dezem
ber .1933; BGBL Nr. 606, in der Fassung der 
VO. BGBL Nr. 39/1934 II; siehe hiezu auch 
IVC; 

zu Art. 79: der im geltenden WechselG. hier 
grundsätzlich vorgesehene Pos t pro t e s t 
soll gestrichen werden, weil eine Aktivierung 
des Postprotestes vorlä.ufig nicht in Aussicht 
genommen ist; die bestehenden Möglichkeiten 
der Protestaufnahme durch Notare und Ge
r:ichtsbeamte reichten bisher völlig aus. Für die 
übernahme der in der bisherigen Regelung 
enthaltenen, hinsichtlich ihrer verfassungs
rechtlichen Gültigkeit aber nicht unbedenk
lichen Verordnungsermächtigung fehlt die 
Notwendigkeit. Es kann daher auf sie ver
zichtet werden; 

zu Art. 88: aus den gleichen Gründen soll auch 
die im (bisherigen) Art. 88 für benachbarte 
Orte vorgesehene, in österreich auch bisher 
nicht anwendbare Ausnahmeregelung gestri
chen werden. Die beiden bisher letzten Absätze 
des vorhergehenden Artikels sollen an die 
durch die Streichung der bisherigen Regelung 
freigewordene Stelle gezogen werden; 

zu Art. 90: Einbau einer dem Art. 90 des frü
heren österreichischen Wechsel gesetzes ange
näherten Regelung; 

die Art. 99 bis 102 sollen als Schlußbestimmun
gen in das Gesetz neu eingebaut werden. 

Durch den in Art. 100 Abs. 2 aufgenommenen 
Beisatz soll klargestellt werden, daß die in 
Art. 6 Abs. 2 der hiemit aufgehobenen reichs
rechtlichen Einführungsverordnung ausdrück
lich verfügte Aufrechterhaltung früherer öster
reichismer Formulierungen weiter wirksam 
bleibt, wogegen die im Abs. 3 normierte Neu
formulierung des § 558 der ZPO. unwirksam 
werden, und daher die bis zum 1. Mai 1938 
gültige, durch den § 5 EGWG., BGBL Nr. 291/ 
1932, bestimmte Fassung des § 558 der ZPO. 
wieder in Kraft treten soll. 

@ 

III. 

Zur Unterrichtung über die Gebraumnahme 
der laut BGBL Nr. 106/1934 I von österreich 
nach der Anlage II zum Abkommen über das 
einheitliche Wechsel gesetz gemamten Vor b e
h alt e im Wechselgesetz 1954 diene die nach
stehende übersicht: 

österreich hat anläßlich der Ratifizierung des 
Abkommens über das Einheitliche Wechselgesetz 
die Vorbehalte nach den Artikeln 6, 10, 14, 15, 
17 und 20 der Anlage II zum zitierten Abkom
men (BGBL Nr. 289/1932) gemacht; Deutschland 
hatte dagegen mit den Vorbehalten nach den 
Artikeln 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19 und 20 ratifi
ziert. 

Hiezu im einzelnen: 
Der Vorbehalt nach Art. 6 soll nunmehr in 

Art. 38 Abs. 3 in Rezeption der (wechselrecht~ 
lichen) Bestimmungen der geltenden, früher 
deutschen Verordnung über Abrechnungsstellen 
im Wechsel- und Scheckverkehr vom .28. Okto
ber 1943, Deutsches RGBL I S. 582, in der Fas
sung der Verordnung des Staatsamtes für Justiz 
vom 4: August 1945, StGBl. Nt'. 121, seinen Aus
druck finden. 

Vom Vorbehalt nach Art. 10 soll - völlig 
konform der früheren österreichischen Regelung 
- in den Art. 43 Z. 2 und 3 und 44 Abs. 6 
(nicht aber im Abs. 5) Gebrauch gemacht werden. 

Vo~ Vorbehalt nach Art. 14 (zu den Art. 48, 
49 WechselG.), betreffend den Provisionsanspruch 
bei der Rückgriffnahme soll durch die Einfügung 
der Z. 4 in den Art. 48 und 49 - konform der 
früheren österreichischen und der geltenden 
(deutschen) Regelung - Gebrauch gemacht 
werden. 

Vom Vorbehalt nach Art. 15 hat österreich 
in der Bestimmung des Art. 89, wenn auch nur 
te i I w eis e, Gebrauch gemacht; den Indossan
ten gegenüber wurde nämlich die Bereicherungs
klage nach Art. 89 nicht gewährt. 

Vom Vorbehalt nach Art. 17 war im § 6 des 
früheren EG. zum österreichischen WechselG. 
und gleichlautend im Art. 3 der deutschen EVO. 
zum geltenden, früheren deutschen, Gebrauch ge
macht worden. Der genaue Wortlaut dieser Be
stimmungen soll nunmehr als Abs. 2 in den 
Art. 71 eingebaut werden. 

Vom Vorbehalt nach Art. 20 (Geltung der 
Art. 1 bis 18 über den gezogenen Wechsel auch 
für den eigenen Wechsel) soll in den Art. 75 
bis 78 Gebrauch gemacht werden. 

Eine "Anzeige" des im Art. 22 (Schutzmaß
nahmen gegen ausländische Moratorien) bezeich
neten Vorbehaltes ist gemäß Art. lAbs. 4 des 
Abkommens über das Einheitliche Wemselgesetz 
erst dann erforderlich, sobald österreich von ihm 
Gebrauch macht. Bisher wurde im Gesetz ledig
lich für die Möglichkeit dieser Gebrauchnahme 
im § 10 des EGWG. und im wesentlichen gleich
lautend im Art. 5 der deutschen EVO. Vorsorge 
getroffen; e~ soll nunmehr eine der früheren 
österreichischen Regelung entsprechende Bestim
mung (Verordnungsermächtigung der B und e s:' 
r e g i e run g) als neuer Abs. 7 in den Art. 54 
eingebaut werden; bei Ausübung dieser Verord
nungsermächtigung würden dann die Bestimmun
gen der Verordnung an die Stelle der des Art. 54 
treten. 

IV. 

Die in den beiden Einführungsvorschriften 
zum österreichischen und zum deutschen·W echsel
gesetz und in den in I letzter Absatz weiters 
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zltlerten Durchführungsverürdnungen enthalte
nen Regelungen süllen im Wechselgesetz 1954 
wie fülgt Berücksichtigung finden: 

A. VO. über die Einführung des Wechselrechtes 
im Lande österreich vom 21. Aprile 1938, 

Deutsches RGBt. I S. 421. 

Die hier durch Art. 1 eingeführten deutschen 
Rechtsvorschriften süllen nunmehr, so.weit sie 
nüch in Geltung stehen, durch Art. 100 des 
WechselG. 1954 aufgeho.ben werden. Ein Ersatz 
für die "Vero.rdnung über benachbarte Orte" 
ko.mmt nicht in Frage; vgl. hiezu unter II zu 
Art. 88. Die Bestimmungen der geltenden VO. 
über Abrechnungsstellen vüm 28. Oktüber 1943, 
Deutsches RGBl. I S. 582, finden sich für das 
Wechselrecht im Art. 38 Abs. 3 rezipiert. Die 
in Art. 1 bezeichnete VO. vüm 14. Juni 1935, 
Deutsches RGBl.I S. 747, und die zu ihrer Er
gänzung erlassenen Verürdnungen wurden be
reits durch § 3 der VO. über Abrechnungsstellen 
im Wechsel- und Scheckverkehr aufgehüben; da
gegen Süll die Aufhebung der letztgenannten und 
damit auch der die abändernden VO. vüm 
4. August 1945, StGBI. Nr. 121, im Art. 100 Z. 5 

. verfügt werden. . 

Die Bestimmungen des Art. 2 finden sich in die 
Art. 43 und 44 eingearbeitet. 

Die Bestimmungen des Art. 3 so.llen in den 
Art. 71 als Abs. 2 überno.mmen werden. 

Die Bestimmungen des Art. 4 so.llen in Art. 90 
Abs. 1 eingearbeitet werden. 

Die Bestimmungen des Art. 5 süllen als Abs. 7 
dem Art. 54 angefügt werden, wübei jedo.ch aus 
Zweckmäßigkeitsgründen dieses wirtschafts- und 
außenpo.litisch bedeutsame Verürdnungsrecht in 
Entsprechung der früheren österreichischen Rege
lung (§ 10EGWG.) wieder der B und e s
r e g i e run g verantwo.rtlich übertragen werden 
Süll. 

Für die Bestimmungen des Art. 6 (Außerkraft
setzung beziehungsweise Abänderung österreichi
scher Vürschriften) ko.mmt eine· Rezeptio.n mit 
Ausnahme der Regelung des Abs. 2 nicht in 
Frage; vergleiche das unter II zu Art. lQP Be
merkte. 

Art. 7 so.ll durch Art. 99 des Wechse1G. 1954 
ersetzt werden. 

Die durch Art. 8 erfülgte Rezeptio.n der 
(österreichischen) Vero.rdnung betreffend die 

\ Festsetzung der Feiertage im Sinne des WechselG. 
(vgl. unter IV C) Süll im Gebiet des Wechsel
rechtes durch die Bestimmung des Art. 72 Abs. 3 
ersetzt werden. 

übergangsbestimmungen wie die Art. 9 
und 10 sind in Anbetracht der gleichbleibenden 
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Regelungen nicht erfo.rderlich. Im übrigen ist 
zwecks Ermöglichung der genauen Orientierung 
über die neue Vürschrift durch Art. 101 eine 
Aufschiebung des Inkrafttretens der neuen Vor
schriften bis 1. März des kümmenden Jahres 
vürgesehen. 

B. Bundesgesetz vom 18. August 1932 zur Ein
führung des Wechselgesetzes, BGBI. Nr. 291. 

Für eine dem § 1 entsprechende Bestimmung 
besteht im Wechselgesetz 1954 kein Bedarf; die 
Bestimmung des Art. 101 wird als ausreichend 
angesehen. 

Für §§ 2, 4 und 5 ,gilt das üben unter A zu 
Art. 6 Bemerkte. 

Für § 3 gilt das unter A zu Art. 7 Bemerkte. 
Für § 6 gilt das unter A zu Art. 3 Bemerkte. 
Die Bestimmung des §7 hat für das Gebiet 

des Wechselrechtes in Art. 72 Abs. 3 entspre
chende Berücksichtigung gefunden. 

Die Bestimmung des § 8 ist in Art. 79 nicht 
überno.mmen würden; siehe dazu unter 11. 

Die Stempe1gebührenregel~ng laut § 9 ist nun
mehr durch die neuen GebÜhrenvo.rschriften er
setzt. 

Für die Bestimmung des § 10 gilt das unter A 
zu Art. 5 Bemerkte. 

Zu § 11 gilt das unter A zu Art. 9 und 10 
Bemerkte. 

§ 12 entspricht nunmehr Art. 102. 

C. Verordnung, betreffend die Festsetzung der 
Feiertage im Sinne des Wechselgesetzes vom 
29. Dezember 1933, BGBL Nr. 606, in der Fas-

sung der VO. BGBI. Nr. 39/1934 II. 

Bei der Festsetzung der wechselrechtlichen 
Feiertage Süll nunmehr zur Vereinheitlichung, 
analüg der im Art. 55 Abs. 3 des Scheckgesetzes 
1954 vürgesehenen Regelung, die völlige über
einstimmung mit den Feiertagen im Sinne des 
Feiertagsruhegesetzes hergestellt werden. 

Die entsprechende Regelung Süll als Abs. 3 in 
den Art. 72 eingebaut werden. 

D. Verordnung über Abrechnungsstellen im 
Wechsel- und Scheckverkehr vom 28. Oktober 
1943, Deutsches RGBI. I S. 582, in der Fassung 
der VO. vom 4. August 1945, StGBl. Nr. 121. 

nie Bestimmungen dieser VO. Süllen nunmehr 
- unter gleichzeitiger Aufhebung der VO. durch 
Art. 100 Z. 5 - als Abs. 3 in den Art. 38 ein
gebaut werden. Für das Scheckrecht ist eine 
gleichartige Lösung vo.rgesehen. 
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